
(*)  Bundespersonalausweis  = BPA 
Reisepass = RP 
Ausländischer Reisepass = AuslRP 

Nur mit gü ltiger Meldebestätigung  
Bitte den Ausweis 

zur Codierung 
mitbringen! 

Datenerfassungsbogen  (je Sattel ist ein gesonderter Bogen auszufüllen!) 
für die Sattelkennzeichnung am 05.11.2011 in Kastel laun  

Persönliche Daten:  

VFD Mitgliedsnummer (falls zur Hand):   Landes-/Bezirksverband:   

    
Name, Vorname  Geburtsdatum 

    
Abkürzung Ausweisart (*) und Nummer  ausgestellt am / in 

      
KFZ Kürzel  PLZ  Wohnort, ggf. mit Ortsteil 

  
Straße / Hausnummer 

    
Telefon  Email-Adresse 

Hiermit melde ich folgenden Sattel zur Kennzeichnun g an: 

Bezeichnung des Sattels:    
  (z.B. Westernsattel, Vielseitigkeitssattel Schwerpunkt Springen… o.ä.) 

Hersteller:   Modellbezeichnung:   
    (z.B. Aachen, Scandica, Equiflex) 

Produktions- oder Seriennummer des Herstellers:   

Farbe:    
  (ggf. auch Punzierung / Muster eintragen z.B. Korbmuster…) 

Zubehör (fest verbunden):   

  

  

besondere Merkmale:   
  (z.B. auffällige Schrammen, Verfärbungen o.ä.) 

  

Ich erkläre hiermit, Eigentümer des oben bezeichneten und hier vorgeführten Sattels zu sein und will ihn codiert haben. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten im Zusammenhang mit der Codierung des Sattels bei 
der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V., Bundesverband und Landesverband Rheinland-Pfalz 
gespeichert werden. Die Daten werden aus dem VFD-Datenbestand gelöscht, wenn ich dies ausdrücklich verlange, bzw. 
wenn sich ein anderer mit meiner schriftlichen Einwilligung für den hier codierten Sattel als neuer Eigentümer eintragen 
lässt. Änderungen meiner persönlichen Daten, z.B. durch einen Umzug, werde ich dem VFD-Bundesverband 
unverzüglich mitteilen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen Daten der Polizei bei Bedarf zur Ermittlung des Eigentümers 
des Sattels weitergegeben werden dürfen. 

Die Codierung der Sättel erfolgt durch den VFD-Bundesverband. Dieser haftet nur für solche Schäden, die durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln seiner zur Codierung der Sättel Beauftragten entstehen. Diese haften 
ebenfalls nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei der Codierung. Eine etwaige Haftung ist begrenzt auf den Zeitwert 
des Sattels. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

Der VFD-Bundesverband macht darauf aufmerksam, dass unter Umständen durch eine Sattelcodierung die Garantie des 
Sattelherstellers erlöschen kann.  

    
Ort, Datum  Unterschrift 

Bitte bis spätestens 18.10.2011 zurücksenden an: 
Claudia Schlunk 
Sonnenring 8 
56410 Montabaur 

EIN-Nummer : (wird durch VFD ausgefüllt) 


